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Gemeinde Schechen
Landkreis Rosenheim

2. Änderung des Bebauungsplan
Nr. 10 "Erlensee"

Petzenhammer
Architektur und Stadtplanung GmbH

p a t e r - r up e r t -m aye r - s t r a sse   25
8 3 0 4 3  b a d  a i b l i n g
i n f o @ p e t z e n h a m m e r  . n e t
w w w . p e t z e n h a m m e r . n e t

Lageplan ca. M. 1:1000 (zur Maßentnahme nicht geeignet)

SO

Planfassung vom 20.06.2023
ergänzt am 19.02.2024

1.6 Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
der 2. Änderung

2.0  SONSTIGE HINWEISE UND KENNZEICHNUNGEN:

Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummern

Wasserfläche  Erlensee

537/2

PLANZEICHENERKLÄRUNG:
1.0  FESTSETZUNGEN:

1.1  Art der baulichen Nutzung

1.2  Maß der baulichen Nutzung

1.5  Grünordnung

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, z.B.: 2II

SO Sondergebiet "Campingplatz" (§10 BauNVO, gem. Abs. 5) 

Abgrenzung unterschiedlicher Höhen

Stand der Kartengrundlage: Mai 2023
Der Bebauungsplan ist zur Maßentnahme nur bedingt geeignet.
Planfassung vom

Die Gemeinde Schechen erlässt aufgrund
- § 2 Abs. 1 sowie §§ 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)
- Art. 81 Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Art. 23 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)
- Verordnung über die bauliche Nutzung von Grundstücken (BauNVO)
- Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege

in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung diesen vom Architekturbüro
Petzenhammer Architekten und Stadtplaner GmbH gefertigten Bebauungsplan Nr. 10 "Erlensee" mit

integriertem Grünordnungsplan von ....... als S a t z u n g .

Der Bebauungsplan Nr. 10 "Erlensee" besteht aus
Teil A: Planzeichnung vom ...................... im Maßstab 1: 1000, mit Legende
Teil B: Festsetzungen und Hinweise durch Text

Beigefügt ist Teil C: Städtebauliche Begründung
und der Umweltbericht

1. Die Gemeinde Schechen hat in der Sitzung vom .......................... die  Änderung  des
Bebauungsplans Nr. 10 "Erlensee" in der Fassung vom 10.06.1996  beschlossen.

                                                                                   Schechen, den ...............
(Siegel)  Bürgermeister

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung
und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 "Erlensee" in der Fassung
vom .............. hat in der Zeit vom ................ bis ................ stattgefunden.

          Schechen, den ...............
(Siegel)  Bürgermeister

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §
4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 "Erlensee"  in der Fassung
vom .............. hat in der Zeit vom ................ bis ................ stattgefunden.

                                                                                               Schechen, den ...............
(Siegel)  Bürgermeister

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. .. in der Fassung vom ................. wurden die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom ................. bis ...............    beteiligt.

                                                                                             Schechen, den ...............
(Siegel)  Bürgermeister

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 "Erlensee" in der Fassung vom ............. wurde mit
der Begründung und Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................... bis
.................. öffentlich ausgelegt.

                                                                                               Schechen, den ...............
(Siegel)   Bürgermeister

6. Die Gemeide Schechen hat mit Beschluss des Stadtrats vom .................. den Bebauungsplan
Nr. 10 "Erlensee" in der Fassung vom ................. gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung
beschlossen.

  Schechen, den ...............
(Siegel)   Bürgermeister

7. Ausfertigungsverfügung
 Der Bebauungsplan ist in der vorliegenden Form vom Stadtrat in der Sitzung vom ..................

als Satzung beschlossen worden;  hiermit wird die Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3
    BauGB angeordnet.

              Schechen, den ...............
(Siegel)   Bürgermeisterr

.
8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan Nr. 10 "Erlensee"  wurde am ................

gemäß § 10 Abs. 3  Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht, dabei wurde auf die
Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit von Bebauungsplan und
Begründung hingewiesen.

    Der Bebauungsplan Nr. 10 "Erlensee" in der Fassung vom .................... ist damit in Kraft
getreten.

 Schechen, den ...............
(Siegel)  Bürgermeister

Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Bebauungsplan, Begründung und Umweltprüfung liegen ab sofort in der Gemeinde
Schechen aus. Jedermann kann sie während der Dienstzeiten einsehen und über deren
Inhalt Auskunft verlangen. Auf die Rechtsfolgen gemäß §§ 44, 214 und 215 BauGB wurde
hingewiesen.

 Schechen, den ...............
(Siegel)  Bürgermeister

1.3  überbaubare Grundstücksfläche

Baugrenze

1.4  Verkehrsflächen

Baum neu zu pflanzen
Pflanzung im Umfeld von 10 m

Strauchgehölz zu pflanzen

bestehende Baukörper

Baum zu erhalten

Spielplatz

Baugrenze für überdachte TerrassenT

1. Änderung

Beantragte 2. Änderung

Teil B   Festsetzungen durch Text

Im übrigen gelten alle textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans
Nr. 10 "Erlensee" auch im Geltungsbereich der Änderung fort.

Soweit in den schriftlichen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes nicht
enthalten bzw. davon abweichend, gelten folgende Festsetzungen:

Standplatz - Dauercamper  - gemäß Nr. 1.1. b

Parkwiese (gemäß Nr. 1.6)

Zeltplatz (gemäß Nr. 1.5)

Parkplatz Campingplatz

Parkplatz zum Rasthaus / Gastronomie

Grundfläche als Höchstmaß, z.B.: 1200 m²GR 1200

Erdwall zur Abgrenzung unterschiedlicher
Nutzungen; begrünt, Höhe max. 2 Meter

2.2

2.1

1.6

1.1

2.1

1.5

Umgrenzung für Nebenanlagen (NA) und Carports (CP)NA/CP

U m w e l t u n d p l a n u n g
L a n d s c h a f t s a r c h i t e k t e n

S a b i n e  S c h w a r z m a n n
u n d  J o c h e n  S c h n e i d e r
M ü n c h n e r s t r .        4 8
8 3 0 2 2       R o s e n h e i m

Fläche zum begrünen mit Bäumen, Sträuchern
extensiv genutzter Wiesenfläche

2. Änderung:

1. Das Baufenster für das Rasthaus wurde an den Bestand angepasst und auch die Terrasse
    erfasst.

2. Das Baufenster für das Verwaltungs- und Sanitärgebäude wurde in etwa in die Größe des
    Ur-Bebauungsplanes zurückversetzt und die Geschossigkeit des Hauptgebäudes auf II
    Vollgeschosse erhöht.

3. Der Südliche Teil des Sanitär- und Verwaltungsgebäudes wird zum Wohnen genutzt.

4. Auf der Parkwiese darf auch für 1-2 Nächte übernachtet werden.

5. Die Spielplatzfläche wird auf ca. 500 qm verkleinert und nach Westen verlagert.

6. Der ehemalige Bolzplatz wird als Standplatz für Touristencamper genutzt.

7. Ein kleiner Teil der Liegewiese wird als Zeltplatz ausgewiesen.

Teil A: Planzeichnungen

Ur-Bebauungsplan

Liegewiese

Feldgehölz zu erhalten und nachzuverdichten

1. Telekommunikationslinien der Deutsche Telekom Technik GmbH

Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die durch
die geplanten Baumaßnahmen möglicherweise berührt werden. Wir bitten Sie, alle
Beteiligten darauf hinzuweisen, bei der Planung und Bauausführung darauf zu
achten, dass diese Linien nicht verändert werden müssen bzw. beschädigt werden.
Sollte doch eine Verlegung notwendig werden, bitten wir Sie, die erforderlichen
Maßnahmen rechtzeitig (mind. 5 Monate) vor Baubeginn mit unserem Team Betrieb
abzustimmen.
Hinsichtlich geplante Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische
Leitungen und Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen, Ausgabe 2013 - siehe hier u.a. Abschnitt 6 - zu beachten. Wir bitten
sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und
Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden.

2. Bodendenkmäler
Derzeit sind im Bereich des Vorhabens keine Bodendenkmäler bekannt. Mit der
Auffindung bislang unentdeckter ortsfester und beweglicher Bodendenkmäler
(Funde) ist jedoch jederzeit zu rechnen.
Wir weisen darauf hin, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der
Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere
Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG sowie den
Bestimmungen des Art. 9 BayDSchG in der Fassung vom 23.06.2023 unterliegen.

Art. 8 (1) BayDSchG:
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren
Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks
sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben.
Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil,
so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 (2) BayDSchG:
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer
Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der
Arbeiten gestattet.

3. Rodungen
Unvermeidbare Rodungen sind nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar
durchzuführen.
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